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MEDIATIONMEDIATION

Referent: RA Werner Referent: RA Werner UlrichUlrich
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AuAußßergerichtliche Verfahrenergerichtliche Verfahren

Das Das MediationsverfahrenMediationsverfahren

- Ein neuer Weg der Konfliktlösung -

Mediation (engl. Vermittlung) beschreibt ein außergerichtliches 
Verfahren zur Lösung von Konflikten und Beilegung von Streitigkeiten.
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Mediant/in
Klient/in
Kunde/in
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Klient/in
Kunde/in
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Wofür eignet sich ein 
Mediationsverfahren ?

• in Betrieben zwischen Mitarbeitern, zwischen Teams, zwischen Abteilungen, 
auf Managementebene

• zur Lösung von Problemen, die bei der Abwicklung von Verträgen zwischen 
Unternehmern o. beim Zusammenschluss von  Unternehmen bzw. deren Übernahme 
entstehen

• bei Gesellschaftsauseinandersetzungen
• mit Kunden, Lieferanten und Verbrauchern
• bei Haftungs- und Gewährleistungsansprüchen (z.B. Hersteller-, Baumängelhaftungs-

und  Umweltfragen)
• zwischen Unternehmensleitung und Interessenvertretungen bei Umstrukturierungs-

prozessen
• zwischen Unternehmen und Behörden bzw. Öffentlichkeit (Bauvorhaben, 

Umweltkonflikte) 
• bei gesellschaftlichen Beziehungen, z.B. Nachbarschaftskonflikten
• bei privaten Konflikten, z.B. Familien- und Erbrechtsstreitigkeiten

Mediation wird eingesetzt bei Konflikten
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Welche Voraussetzungen Welche Voraussetzungen 
sind zu beachten ?sind zu beachten ?

�� FREIWILLIGKEITFREIWILLIGKEIT
�� Zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens kann dieses durch die BeteiligZu jedem Zeitpunkt des Verfahrens kann dieses durch die Beteiligten beendet ten beendet 

werden.werden.

�� OFFENHEITOFFENHEIT
�� Alle Tatsachen, Unterlagen und Belege sind offen zu legen, d.h. Alle Tatsachen, Unterlagen und Belege sind offen zu legen, d.h. keine keine 

Information darf vorenthalten werden.Information darf vorenthalten werden.

�� FAIRNESSFAIRNESS
�� Die Interessen und BedDie Interessen und Bedüürfnisse aller Konfliktpartner sind zu wahren und zu rfnisse aller Konfliktpartner sind zu wahren und zu 

berberüücksichtigen.cksichtigen.

�� VERTRAULICHKEITVERTRAULICHKEIT
�� Alle Informationen werden von allen vertraulich behandelt; der Alle Informationen werden von allen vertraulich behandelt; der MediatorMediator steht steht 

als Zeuge nicht zur Verfals Zeuge nicht zur Verfüügung.gung.

�� NEUTRALTITNEUTRALTITÄÄTT
�� Der Der MediatorMediator verhverhäält sich gegenlt sich gegenüüber allen Konfliktpartnern neutral; eine ber allen Konfliktpartnern neutral; eine 

parteiliche Vertretung in einem Gerichtsverfahren ist ausgeschloparteiliche Vertretung in einem Gerichtsverfahren ist ausgeschlossen.ssen.
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Welche Vorteile hat ein Welche Vorteile hat ein 
MediationsverfahrenMediationsverfahren ??

�� Verhandlung statt Streit durch Kooperation statt Verhandlung statt Streit durch Kooperation statt 
KonfrontationKonfrontation

�� dauerhafte Konfliktldauerhafte Konfliktlöösung ohne Streit durch gegenseitiges sung ohne Streit durch gegenseitiges 
Geben und NehmenGeben und Nehmen

�� Fairness und Vertrauen durch gegenseitiges Fairness und Vertrauen durch gegenseitiges 
EntgegenkommenEntgegenkommen

�� Vermeidung langer, kostspieliger Gerichtsverfahren mit Vermeidung langer, kostspieliger Gerichtsverfahren mit 
meist ungewissem Ausgangmeist ungewissem Ausgang

�� Selbstbestimmter Formalismus durch individuell Selbstbestimmter Formalismus durch individuell 
abgestimmte Vereinbarungenabgestimmte Vereinbarungen

�� Gewinner statt Verlierer durch gemeinsames Suchen Gewinner statt Verlierer durch gemeinsames Suchen 
nach einer Lnach einer Löösung des Konfliktssung des Konflikts
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Wie lWie lääuft das uft das 
MediationsverfahrenMediationsverfahren ab ?ab ?

Einleitungsphase

Informationssammlung

Interessenklärung

Einigungsphase

Brainstorming

Klärung, ob Mediation für diesen Konflikt 
der richtige Weg zur Lösung ist

Darstellung von Sachverhalt und Rechtslage 
durch die Parteien

Herausfinden der materiellen und immateriellen 
Interessen der Parteien

Ideensammeln zur Problemlösung
Herausarbeiten der Lösung, die allen Parteien

Am meisten gerecht wird

Festhalten der erarbeiteten Lösung in einem 
Vertrag (evtl. not. Beurkundung)
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Vergleich verschiedener Vergleich verschiedener 
KonfliktlKonfliktlöösungsmethodensungsmethoden

NACHTEILE

VORTEILE

GERICHT
SCHIEDS-
GERICHT

MEDIATION
VERHAND-

LUNG

•Rechtsbindung
•Rechtssicherheit
•Rechtsfriede

•Sieger/Verlierer
•geringe individu-
elle Akzeptanz

•Langwierigkeit/
Verschleppung

• Fremd-
bestimmtheit

• Privatheit
• relativ geringe

Kosten
• Spezalisierung

• beschränkter 
Anwendungsbereich

• Frustration bei
Abbruch 

• eigenes Wiederfinden
• Zusammenführung
• kalkulierbare 

Kosten durch 
Selbstbestimmtheit

• keine Doku-
mentation

• schnell und 
kostengünstig
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AuAußßergerichtliche ergerichtliche 

StreitbeilegungStreitbeilegung

Formen und MFormen und Mööglichkeitenglichkeiten

Referent: RA Werner UlrichReferent: RA Werner Ulrich
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AuAußßergerichtliche Verfahrenergerichtliche Verfahren

�� SchiedsverfahrenSchiedsverfahren

�� SchiedsgutachterverfahrenSchiedsgutachterverfahren

�� Gesetzlich  vorgesehene SchlichtungsGesetzlich  vorgesehene Schlichtungs--
/Einigungsverfahren/Einigungsverfahren

�� Vertraglich vereinbarte SchlichtungsVertraglich vereinbarte Schlichtungs--
/Einigungsverfahren/Einigungsverfahren
�� MediationMediation
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Schiedsverfahren gem. Schiedsverfahren gem. §§§§
1025 ZPO1025 ZPO

�� Voraussetzung: SchiedsvereinbarungVoraussetzung: Schiedsvereinbarung
�� GrdsGrds. schriftlich, auch durch Austausch von Schriftwechsel (auch FAX. schriftlich, auch durch Austausch von Schriftwechsel (auch FAX))
�� Bei Verbrauchern immer Urkunde mit beiden OriginalunterschriftenBei Verbrauchern immer Urkunde mit beiden Originalunterschriften notwendignotwendig
�� Kein Kein gesetzlgesetzl. Ausschluss des Schiedsverfahrens (z.B. bei Wohnraummiete). Ausschluss des Schiedsverfahrens (z.B. bei Wohnraummiete)

�� Ziel:Ziel: verbindliche und vollstreckbare verbindliche und vollstreckbare 
Entscheidung eines StreitesEntscheidung eines Streites
auaußßerhalb der ordentlichenerhalb der ordentlichen
GerichteGerichte
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Schiedsverfahren Schiedsverfahren 
gem. gem. §§§§ 1025 ZPO1025 ZPO

�� Verfahren: Verfahren: 
�� gesetzlgesetzl. geregelt in . geregelt in §§§§ 1025 ff. ZPO1025 ff. ZPO
�� Abweichende Vereinbarungen zulAbweichende Vereinbarungen zuläässigssig
�� Schiedsgerichtsordnungen (z.B. SGO Bau)Schiedsgerichtsordnungen (z.B. SGO Bau)
�� Bereits vorhandene Schiedsgerichte (z.B. Schiedsgericht Bau Bereits vorhandene Schiedsgerichte (z.B. Schiedsgericht Bau 

e.V.)e.V.)
�� GerichtsGerichtsäähnliches Verfahren hnliches Verfahren –– endet mit Schiedsspruchendet mit Schiedsspruch
�� GrdsGrds. Keine . Keine II.InstanzII.Instanz –– keine keine gerichtlgerichtl. . ÜÜberprberprüüfungfung
�� Aus Schiedsspruch kann vollstreckt werdenAus Schiedsspruch kann vollstreckt werden
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VorVor-- und Nachteile des und Nachteile des 
SchiedsverfahrensSchiedsverfahrens

++ --

�� Etablierung eines Etablierung eines 
Schiedsgerichtes kann Schiedsgerichtes kann 
schwierig seinschwierig sein

�� Kosten Kosten 

�� Fehlende Fehlende 
ÜÜberprberprüüfungsmfungsmööglichkeitglichkeit

�� Kompetenz der Schiedsrichter, Kompetenz der Schiedsrichter, 
insbes. wenn insbes. wenn 
Spezialkenntnisse notwendig Spezialkenntnisse notwendig 
sindsind

�� Flexiblere und an den Flexiblere und an den 
BedBedüürfnissen der Parteien rfnissen der Parteien 
ausgerichtete ausgerichtete 
Verfahrensgestaltung mVerfahrensgestaltung mööglichglich

�� Schnelle Schnelle 
VerfahrensdurchfVerfahrensdurchfüührung hrung mglmgl..

�� Schnelle Rechtssicherheit, da Schnelle Rechtssicherheit, da 
nur beschrnur beschräänkte nkte 
ÜÜberprberprüüfungsmfungsmööglichkeitglichkeit

�� DiskretionDiskretion
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SchiedsgutachtenSchiedsgutachten

�� Voraussetzung: SchiedsgutachtenvereinbarungVoraussetzung: Schiedsgutachtenvereinbarung
�� Formfrei Formfrei mglmgl..
�� hhääufig nach Eintritt des Streitesufig nach Eintritt des Streites
�� Kann sich eng auf Tatsachenfeststellungen, aber auch auf Kann sich eng auf Tatsachenfeststellungen, aber auch auf 

Entscheidung von Rechtsfragen erstreckenEntscheidung von Rechtsfragen erstrecken

�� Ziel: Ziel: idRidR Leistungsbestimmung durch einen Leistungsbestimmung durch einen 
Dritten gem. Dritten gem. §§ 317 BGB mit verbindlicher 317 BGB mit verbindlicher 
Wirkung fWirkung füür beide Parteienr beide Parteien
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SchiedsgutachtenSchiedsgutachten

�� Wirkung: Wirkung: 
�� Schiedsgutachten beantwortet Streitfragen Schiedsgutachten beantwortet Streitfragen 

ffüür Parteien verbindlichr Parteien verbindlich
�� Anspruch muss ggf. dennoch im Klagewege Anspruch muss ggf. dennoch im Klagewege 

durchgesetzt werden durchgesetzt werden –– hier aber hier aber ÜÜberprberprüüfung fung 
des Schiedsgutachtens nur beschrdes Schiedsgutachtens nur beschräänkt auf nkt auf 
UnbilligkeitUnbilligkeit
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VorVor-- und Nachteile des und Nachteile des 
SchiedsgutachtensSchiedsgutachtens

++ --

�� KostenKosten

�� Zeitverzug, bei Eile der Zeitverzug, bei Eile der 
Forderungsdurchsetzung (z.B. Forderungsdurchsetzung (z.B. 
drohende Insolvenz)drohende Insolvenz)

�� Kompetenz der Gutachter (z.B. Kompetenz der Gutachter (z.B. 
IHKIHK--Benennung)Benennung)

�� Flexiblere und an den Flexiblere und an den 
BedBedüürfnissen der Parteien rfnissen der Parteien 
ausgerichtete ausgerichtete 
Verfahrensgestaltung mVerfahrensgestaltung mööglichglich

�� Schnelle Schnelle 
VerfahrensdurchfVerfahrensdurchfüührung hrung mglmgl..

�� ÜÜberprberprüüfungsmfungsmööglichkeit bleibt glichkeit bleibt 
–– eingeschreingeschräänktnkt-- erhaltenerhalten

�� HHääufig Einigung auf Basis des ufig Einigung auf Basis des 
Gutachtens mGutachtens mööglichglich

�� Schnelle Beweissicherung Schnelle Beweissicherung 
mmööglichglich
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GesetzlGesetzl. vorgesehene . vorgesehene 
SchlichtungsverfahrenSchlichtungsverfahren

�� Einigungsstellenverfahren nach BetrVGEinigungsstellenverfahren nach BetrVG

�� SSüühneversuch hneversuch §§ 380 StPO380 StPO

�� GGüütestellen testellen §§ 15a EGZPO15a EGZPO

Wirkung: hWirkung: hääufig prozessuale Voraussetzung fufig prozessuale Voraussetzung füür r 
weiteres Verfahrenweiteres Verfahren

Aber: Man muss sich nicht einigen!!!Aber: Man muss sich nicht einigen!!!
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vertragliche vertragliche 
SchlichtungsverfahrenSchlichtungsverfahren

�� Schlichtungsstellen bei Kammern und Schlichtungsstellen bei Kammern und 
VerbVerbäänden (nden (Ing.Ing.--kammerkammer, HWK), HWK)

�� Schlichter kann auch gemeinsam benannt Schlichter kann auch gemeinsam benannt 
werdenwerden

�� Sinnvoll, wenn noch nicht alle auSinnvoll, wenn noch nicht alle außßergerichtlichen ergerichtlichen 
EinigungsbemEinigungsbemüühungen ausgeschhungen ausgeschööpft sind, aber pft sind, aber 
beide Parteien an einer Klbeide Parteien an einer Kläärung Interesse habenrung Interesse haben

�� Schlichtungsverfahren kann gekoppelt werden Schlichtungsverfahren kann gekoppelt werden 
mit Schiedsverfahren oder mit Schiedsverfahren oder 
SchiedsgutachterverfahrenSchiedsgutachterverfahren
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FazitFazit

�� AuAußßergerichtliche Streitbeilegung kann ergerichtliche Streitbeilegung kann 
sinnvoll sein, ist manchmal auch sinnvoll sein, ist manchmal auch 
unumgunumgäänglichnglich

�� Abschluss von Schiedsvereinbarungen Abschluss von Schiedsvereinbarungen 
schon bei Vertragsschluss will gut schon bei Vertragsschluss will gut üüberlegt berlegt 
seinsein

�� MediationMediation????????


